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Zweiter Abschnitt

Maßnahmen bei besonderen Gefahren

§ 21

Allgemeine Pflichten des Unternehmers

(1) Der Unternehmer hat Vorkehrungen zu treffen, dass alle Versicherten, die einer un-
mittelbaren erheblichen Gefahr ausgesetzt sind oder sein können, möglichst frühzeitig über
diese Gefahr und die getroffenen oder zu treffenden Schutzmaßnahmen unterrichtet sind.
Bei unmittelbarer erheblicher Gefahr für die eigene Sicherheit oder die Sicherheit anderer
Personen müssen die Versicherten die geeigneten Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und
Schadensbegrenzung selbst treffen können, wenn der zuständige Vorgesetzte nicht erreich-
bar ist; dabei sind die Kenntnisse der Versicherten und die vorhandenen technischen Mittel
zu berücksichtigen.

(2) Der Unternehmer hat Maßnahmen zu treffen, die es den Versicherten bei unmittel-
barer erheblicher Gefahr ermöglichen, sich durch sofortiges Verlassen der Arbeitsplätze in
Sicherheit zu bringen.

§ 22

Notfallmaßnahmen

(1) Der Unternehmer hat entsprechend § 10 Arbeitsschutzgesetz die Maßnahmen zu
planen, zu treffen und zu überwachen, die insbesondere für den Fall des Entstehens von
Bränden, von Explosionen, des unkontrollierten Austretens von Stoffen und von sonstigen
gefährlichen Störungen des Betriebsablaufs geboten sind.

(2) Der Unternehmer hat eine ausreichende Anzahl von Versicherten durch Unterwei-
sung und Übung im Umgang mit Feuerlöscheinrichtungen zur Bekämpfung von Entstehungs-
bränden vertraut zu machen.

§ 23

Maßnahmen gegen Einflüsse des Wettergeschehens

Beschäftigt der Unternehmer Versicherte im Freien und bestehen infolge des Wetterge-
schehens Unfall- und Gesundheitsgefahren, so hat er geeignete Maßnahmen am Arbeits-
platz vorzusehen, geeignete organisatorische Schutzmaßnahmen zu treffen oder erforderli-
chenfalls persönliche Schutzausrüstungen zur Verfügung zu stellen.

Dritter Abschnitt

Erste Hilfe

§ 24

Allgemeine Pflichten des Unternehmers

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass zur Ersten Hilfe und zur Rettung aus Ge-
fahr die erforderlichen Einrichtungen und Sachmittel sowie das erforderliche Personal zur
Verfügung stehen.

(2) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass nach einem Unfall unverzüglich Erste
Hilfe geleistet und eine erforderliche ärztliche Versorgung veranlasst wird.

Fuchs
Erste Hilfe
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(3) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Verletzte sachkundig transportiert wer-
den.

(4) Der Unternehmer hat im Rahmen seiner Möglichkeiten darauf hinzuwirken, dass
Versicherte

- einem Durchgangsarzt vorgestellt werden, es sei denn, dass der erstbehandeln-
de Arzt festgestellt hat, dass die Verletzung nicht über den Unfalltag hinaus zur
Arbeitsunfähigkeit führt oder die Behandlungsbedürftigkeit voraussichtlich nicht
mehr als eine Woche beträgt,

- bei einer schweren Verletzung einem der von den Berufsgenossenschaften be-
zeichneten Krankenhäuser zugeführt werden,

- bei Vorliegen einer Augen- oder Hals-, Nasen-, Ohrenverletzung dem nächster-
reichbaren Arzt des entsprechenden Fachgebiets zugeführt werden, es sei
denn, dass sich die Vorstellung durch eine ärztliche Erstversorgung erübrigt hat.

(5) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass den Versicherten durch berufsgenossen-
schaftliche Aushänge oder in anderer geeigneter schriftlicher Form Hinweise über die Erste
Hilfe und Angaben über Notruf, Erste-Hilfe- und Rettungs-Einrichtungen, über das Erste-Hilfe-
Personal sowie über herbeizuziehende Ärzte und anzufahrende Krankenhäuser gemacht
werden. Die Hinweise und die Angaben sind aktuell zu halten.

(6) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass jede Erste-Hilfe-Leistung dokumentiert
und diese Dokumentation fünf Jahre lang verfügbar gehalten wird. Die Dokumente sind ver-
traulich zu behandeln.

§ 25

Erforderliche Einrichtungen und Sachmittel

(1) Der Unternehmer hat unter Berücksichtigung der betrieblichen Verhältnisse durch
Meldeeinrichtungen und organisatorische Maßnahmen dafür zu sorgen, dass unverzüglich
die notwendige Hilfe herbeigerufen und an den Einsatzort geleitet werden kann.

(2) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass das Erste-Hilfe-Material jederzeit schnell
erreichbar und leicht zugänglich in geeigneten Behältnissen, gegen schädigende Einflüsse
geschützt, in ausreichender Menge bereitgehalten sowie rechtzeitig ergänzt und erneuert
wird.

(3) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass unter Berücksichtigung der betrieblichen
Verhältnisse Rettungsgeräte und Rettungstransportmittel bereit gehalten werden.

(4) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass mindestens ein mit Rettungstransportmit-
teln leicht erreichbarer Sanitätsraum oder eine vergleichbare Einrichtung

1. in einer Betriebsstätte mit mehr als 1000 dort beschäftigten Versicherten,
2. in einer Betriebsstätte mit 1000 oder weniger, aber mehr als 100 dort beschäf-

tigten Versicherten, wenn seine Art und das Unfallgeschehen nach Art, Schwere
und Zahl der Unfälle einen gesonderten Raum für die Erste Hilfe erfordern,

3. auf einer Baustelle mit mehr als 50  dort beschäftigten Versicherten
vorhanden ist. Nummer 3 gilt auch, wenn der Unternehmer zur Erbringung einer Bauleis-
tung aus einem von ihm übernommenen Auftrag Arbeiten an andere Unternehmer vergeben
hat und insgesamt mehr als 50 Versicherte gleichzeitig tätig werden.

Fuchs
Erste-Hilfe-Material
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§ 26

Zahl und Ausbildung der Ersthelfer

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass für die Erste-Hilfe-Leistung Ersthelfer min-
destens in folgender Zahl zur Verfügung stehen:

1. Bei 2 bis zu 20 anwesenden Versicherten ein Ersthelfer,
2. bei mehr als 20 anwesenden Versicherten

a) in Verwaltungs- und Handelsbetrieben 5 %,
b) in sonstigen Betrieben 10 %.

Von der Zahl der Ersthelfer nach Nummer 2 kann im Einvernehmen mit der Berufsgenossen-
schaft unter Berücksichtigung der Organisation des betrieblichen Rettungswesens und der
Gefährdung abgewichen werden.

(2) Der Unternehmer darf als Ersthelfer nur Personen einsetzen, die bei einer von der
Berufsgenossenschaft für die Ausbildung zur Ersten Hilfe ermächtigten Stelle ausgebildet
worden sind. Die Voraussetzungen für die Ermächtigung sind in der Anlage 3 zu dieser
Unfallverhütungsvorschrift geregelt.

(3) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die Ersthelfer in der Regel in Zeitab-
ständen von zwei Jahren fortgebildet werden. Für die Fortbildung gilt Absatz 2 entspre-
chend.

(4) Ist nach Art des Betriebes, insbesondere auf Grund des Umganges mit Gefahrstof-
fen, damit zu rechnen, dass bei Unfällen Maßnahmen erforderlich werden, die nicht Ge-
genstand der allgemeinen Ausbildung zum Ersthelfer gemäß Absatz 2 sind, hat der Unter-
nehmer für die erforderliche zusätzliche Aus- und Fortbildung zu sorgen.

§ 27

Zahl und Ausbildung der Betriebssanitäter

(1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass mindestens ein Betriebssanitäter zur Ver-
fügung steht, wenn

1. in einer Betriebsstätte mehr als 1500 Versicherte anwesend sind,
2. in einer Betriebsstätte 1500 oder weniger, aber mehr als 250 Versicherte an-

wesend sind und Art, Schwere und Zahl der Unfälle den Einsatz von Sanitäts-
personal erfordern,

3. auf einer Baustelle mehr als 100 Versicherte anwesend sind.
Nummer 3 gilt auch, wenn der Unternehmer zur Erbringung einer Bauleistung aus einem
von ihm übernommenen Auftrag Arbeiten an andere Unternehmer vergibt und insgesamt
mehr als 100 Versicherte gleichzeitig tätig werden.

(2) In Betrieben nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 kann im Einvernehmen mit der Berufsge-
nossenschaft von Betriebssanitätern abgesehen werden, sofern nicht nach Art, Schwere und
Zahl der Unfälle ihr Einsatz erforderlich ist. Auf Baustellen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3
kann im Einvernehmen mit der Berufsgenossenschaft unter Berücksichtigung der Erreichbar-
keit des Unfallortes und der Anbindung an den öffentlichen Rettungsdienst von Betriebssani-
tätern abgesehen werden.

(3) Der Unternehmer darf als Betriebssanitäter nur Personen einsetzen, die von Stellen
ausgebildet worden sind, welche von der Berufsgenossenschaft in personeller, sachlicher
und organisatorischer Hinsicht als geeignet beurteilt werden.

Fuchs
Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass für die Erste-Hilfe-Leistung Ersthelfer mindestens
in folgender Zahl zur Verfügung stehen:
1. Bei 2 bis zu 20 anwesenden Versicherten ein Ersthelfer,
2. bei mehr als 20 anwesenden Versicherten
a) in Verwaltungs- und Handelsbetrieben 5 %,
b) in sonstigen Betrieben 10 %.

Fuchs
von zwei Jahren fortgebildet werden.
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(4) Der Unternehmer darf als Betriebssanitäter nur Personen einsetzen, die
1. an einer Grundausbildung 

und
2. an dem Aufbaulehrgang

für den betrieblichen Sanitätsdienst teilgenommen haben.
Als Grundausbildung gilt auch eine mindestens gleichwertige Ausbildung oder eine die
Sanitätsaufgaben einschließende Berufsausbildung.

(5) Für die Teilnahme an dem Aufbaulehrgang nach Absatz 4 Satz 1 Nr. 2 darf die
Teilnahme an der Ausbildung nach Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 nicht mehr als zwei Jahre zu-
rückliegen; soweit auf Grund der Ausbildung eine entsprechende berufliche Tätigkeit aus-
geübt wurde, ist die Beendigung derselben maßgebend.

(6) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die Betriebssanitäter regelmäßig inner-
halb von drei Jahren fortgebildet werden. Für die Fortbildung gilt Absatz 3 entsprechend.

§ 28

Unterstützungspflichten der Versicherten

(1) Im Rahmen ihrer Unterstützungspflichten nach § 15 Abs.1 haben sich Versicherte
zum Ersthelfer ausbilden und in der Regel in Zeitabständen von 2 Jahren fortbilden zu las-
sen. Sie haben sich nach der Ausbildung für Erste-Hilfe-Leistungen zur Verfügung zu stellen.
Die Versicherten brauchen den Verpflichtungen nach den Sätzen 1 und 2 nicht nachzu-
kommen, soweit persönliche Gründe entgegenstehen.

(2) Versicherte haben unverzüglich jeden Unfall der zuständigen betrieblichen Stelle zu
melden; sind sie hierzu nicht im Stande, liegt die Meldepflicht bei dem Betriebsangehöri-
gen, der von dem Unfall zuerst erfährt.

Vierter Abschnitt

Persönliche Schutzausrüstungen

§ 29

Bereitstellung

(1) Der Unternehmer hat gemäß § 2 der PSA-Benutzungsverordnung den Versicherten
geeignete persönliche Schutzausrüstungen bereitzustellen; vor der Bereitstellung hat er die
Versicherten anzuhören.

(2) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass die persönlichen Schutzausrüstungen
den Versicherten in ausreichender Anzahl zur persönlichen Verwendung für die Tätigkeit am
Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt werden. Für die bereitgestellten persönlichen Schutzaus-
rüstungen müssen EG-Konformitätserklärungen vorliegen. Satz 2 gilt nicht für Hautschutzmit-
tel und nicht für persönliche Schutzausrüstungen, die vor dem 1. Juli 1995 erworben wur-
den, sofern sie den vor dem 1. Juli 1992 geltenden Vorschriften entsprechen.
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